
 

Satzung 
der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) 

über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern  
für das Haushaltsjahr 2009  

 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) hat auf Grund des  
§  65 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg in der zurzeit gültigen 
Fassung,  des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der zurzeit gültigen Fassung und 
des § 25  des Grundsteuergesetzes in der zurzeit gültigen Fassung 
in ihrer Sitzung am  24. März 2009  die nachstehenden Hebesätze beschlossen. 
 
 

§ 1 
Realsteuerhebesätze 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 für die 
Gemeinde Groß Kreutz (Havel) wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

Grundsteuer A       256 v.H. 
 
 

b) für die Grundstücke 
Grundsteuer B       351 v.H. 
 
 

2. Gewerbesteuer       300 v.H. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2009 in Kraft. 
 
 
Groß Kreutz (Havel), den 25.03.2009  
 
 
 
Kalsow 
Hauptverwaltungsbeamter 
 


